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Gesetz 
über das Verbandsklagerecht und 

Mitwirkungsrechte 
für Tierschutzvereine (TierschutzVMG NRW) 

Vom 25. Juni 2013 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über das Verbandsklagerecht und 

Mitwirkungsrechte 
für Tierschutzvereine (TierschutzVMG NRW) 

§ 1 

Verbandsklagerecht 

(1)  Ein nach § 3 anerkannter Verein (anerkannter Ver
ein) kann, ohne die Verletzung eigener Rechte gel
tend machen zu müssen, Rechtsbehelfe nach Maß
gabe derVerwaltungsgerichtsordnung einlegen gegen 

1. Genehmigungen und Erlaubnisse nach § 4 a 
Absatz 2 Nummer 2, § 6 Absatz 3, § 8 Absatz 1 ,  
§ 1 1  Absatz 1 Tierschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18 .  Mai 2006 (BGBL I 
S. 1206, 13 13) in der jeweils geltenden Fassung, 

2. bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmi
gungen für Vorhaben zum Halten von Tieren zu 
Erwerbszwecken und 

3. Anordnungen oder die Unterlassung von Anord-
nungen nach § 1 6 a  Tierschutzgesetz. 

Gegen eine Genehmigung nach § 8 Absatz 1 Tier
schutzgesetz ist abweichend von Satz 1 allein der 
Rechtsbehelf der Feststellungsklage statthaft. Satz 1 
und 2 gelten nicht, wenn ein dort aufgeführter Ver
waltungsakt auf Grund einer Entscheidung in einem 
verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren erlassen 
oder in einem solchen Verfahren als rechtmäßig 
bestätigt worden ist. 

(2) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 sind 
nur zulässig, wenn der anerkannte Verein 

1. geltend macht, dass der Erlass eines in Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 bis 3 genannten Verwaltungs
aktes oder die Unterlassung eines Verwaltungs
aktes im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
Vorschriften des Tierschutzgesetzes, Rechtsvor
schriften, die aufgrund des Tierschutzgesetzes 
erlassen worden sind, oder unmittelbar geltenden 
Rechtsakten der Europäischen Union im Anwen
dungsbereich des Tierschutzgesetzes (tierschutz
relevante Vorschriften) widerspricht, 

2. dadurch in seinem satzungsgemäßen Aufgaben
bereich berührt wird und 

3 .  zur Mitwirkung nach § 2 Absatz 1 oder 2 berech
tigt war und er sich hierbei in der Sache geäußert 
hat oder ihm entgegen § 2 Absatz 1 oder 2 keine 
Gelegenheit zur Außerung gegeben worden ist. 

Ein Rechtsbehelf gegen eine Genehmigung nach § 8 
Absatz 1 Tierschutzgesetz ist darüber hinaus nur 
zulässig, wenn mindestens zwei Mitglieder der Kom
mission nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Tierschutzgesetz 
das Vorhaben abgelehnt haben. 

(3) Hat der anerkannte Verein Gelegenheit zur Mitwir
kung in den Fällen des § 2 Absatz 1 oder 2 gehabt, 
ist er im Verfahren über den Rechtsbehelf mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die er im Rahmen 
einer Mitwirkung nicht oder nicht rechtzeitig gel
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen kön
nen. 

(4) Ist eine Entscheidung nach Absatz 1 dem anerkann
ten Verein nicht bekannt gegeben worden, muss der 
Rechtsbehelf innerhalb eines Jahres erhoben wer
den, nachdem der Verein von der Entscheidung 
Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen können. 

§2 
Mitwirkungs- und Informationsrechte 

(1) Einem anerkannten Verein ist von der jeweils 
zuständigen Behörde rechtzeitig Gelegenheit zur 
Außerung sowie zur Einsicht in die tierschutzrele
vanten Sachverständigengutachten zu geben 

1. bei der Vorbereitung von tierschutzrelevanten 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der für den 
Tierschutz zuständigen Behörden des Landes und 

2. vor der Erteilung bau- und immissionsschutz
rechtlicher Genehmigungen für Vorhaben zum 
Halten von Tieren zu Erwerbszwecken, 

soweit das Vorhaben den satzungsgemäßen Aufga
benbereich des anerkannten Vereins berührt. Satz 1 
Nummer 2 gilt nicht für Vorhaben zur Errichtung 
von Kleintierställen bis zu 50 Kubikmeter Brutto
Rauminhalt. 

(2) Die jeweils zuständige Behörde hat einem anerkann
ten Verein auf dessen Verlangen in Genehmigungs
und Erlaubnisverfahren nach § 4 a Absatz 2 Num
mer 2, § 6 Absatz 3 ,  § 8 Absatz 1 und § 1 1  Absatz 1 
Tierschutzgesetz sowie nach §. 2 Absatz 1 Satz 2 die
ses Gesetzes Gelegenheit zur Außerung zu geben. 

(3) § 28 Absatz 2 Nummern 1 und 2, Absatz 3 und § 29 
Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 12 .  November 1999 (Gv. 
NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung gelten 
sinngemäß. Der anerkannte Verein hat Einwendun
gen innerhalb von vier Wochen, nachdem ihm Gele
genheit zur Außerung gegeben wurde, gegenüber der 
zuständigen Behörde zu erheben. 

(4) In anderen Rechtsvorschriften vorgeschriebene 
inhaltsgleiche oder weitergehende Formen der Mit
wirkung des anerkannten Vereins bleiben unberührt. 

(5) Auf Antrag hat die zuständige Behörde den aner
kannten Verein über die Anzahl und den Gegenstand 
laufender Verwaltungsverfahren der in Absatz 2 
genannten Art zu informieren. Auf das Verfahren 
und die Ablehnungs- und Beschränkungsgründe fin
den die §§  3 ,  5 bis 10  des Informationsfreiheitsgeset
zes Nordrhein-Westfalen vom 27. November 2001  
(Gv. NRW. S. 806)  in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechende Anwendung. 

§3 
Anerkennung 

(1)  Die Anerkennung wird auf Antrag durch das für den 
Tierschutz zuständige Ministerium erteilt. Sie ist zu 
erteilen, wenn der rechtsfähige Verein 

1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorü
bergehend vorwiegend die Ziele des Tierschutzes 
fördert, 

2. seinen Sitz in Nordrhein-Westfalen hat und sich 
der satzungsgemäße Tätigkeitsbereich auf das 
gesamte Gebiet des Landes erstreckt, 

3 .  im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens fünf 
Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sinne 
der Nummer 1 tätig gewesen ist, 

4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfül
lung bietet; dabei sind Art und Umfang seiner 
bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie 
die Leistungsfähigkeit des Vereins zu berücksich
tigen, 

5 .  wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach 
§ 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuer
gesetzes von der Körperschaftssteuer befreit ist 
und 

6 .  den Eintritt als Mitglied, das in der Mitglieder
versammlung volles Stimmrecht hat, jedem 
ermöglicht, der die Ziele des Vereins unterstützt. 

Die Anerkennung kann unter den Voraussetzungen 
des Satzes 2 Nummern 1 und 3 bis 6 auch einem 
überregional tätigen rechtsfähigen Verein mit Sitz 
außerhalb von Nordrhein-Westfalen erteilt werden, 
wenn eine satzungsgemäße Teilorganisation für das 
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Gebiet des Landes besteht und diese für sich genom
men die Anforderungen nach Satz 2 Nummer 3 bis 6 
erfüllt. 

(2) Die Anerkennung gilt für das Gebiet des Landes. 

(3) Die Anerkennung ist zurückzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht vorlagen 
und dieser Mangel auch nach Aufforderung nicht 
beseitigt wird. Die Anerkennung ist zu widerrufen, 
wenn eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung 
nachträglich weggefallen ist. Mit der unanfechtba
ren Aufhebung der Anerkennung entfallen die 
Rechte gemäß §§ 1 und 2 .  

§4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 3 1. Dezember 2017 außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 25 .  Juni 2013  

(L. s . )  

Die Landesregierung 
N ordr hein -Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den 
Finanzminister 

Garrelt D u i n 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n e i d  e r 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t  y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  me 1 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Michael G r 0 s c h e k 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c h u 1 z e 

- Gv. NRW. 2013  S. 4 1 6  
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